
 

 

 

Leitfaden für den Vertragsbeitritt gemäß § 127 Abs. 2 SGB V 

 

Die KKH hat mit Wirkung zum 15.08.2023 den seit 01.07.2015 bestehenden Rahmenvertrag 

gemäß § 127 Abs. 1 SGB V über die Hilfsmittelversorgung der Versicherten der KKH mit Hilfs-

mitteln zur Infusionstherapie (Parenterale Ernährung) angepasst. Dieser Vertrag hat eine un-

befristete Laufzeit. 

 

Für den Beitritt verwenden Sie bitte die beigefügte Beitrittserklärung inkl. Deckblatt. Senden 

Sie bitte nur die vollständig ausgefüllte Beitrittserklärung inkl. Deckblatt1 mit Ihrem Präqualifi-

zierungszertifikat sowie allen geforderten Nachweisen per Post an folgende Adresse: 

 

KKH Kaufmännische Krankenkasse 

Referat Hilfsmittel 

30125 Hannover 

 

oder per E-Mail an folgenden Empfänger: 

 

zhm@kkh.de  

 

Achten Sie bitte darauf, dass, wenn der Beitritt für mehrere Unternehmen/Betriebsstätten er-

klärt wird, eine unterschriebene Anlage beigefügt wird, die alle Unternehmen/Filialen/Ge-

schäftsstellen unter Angabe der IK auflistet. 

 

Sobald Ihre Beitrittserklärung vorliegt, wird geprüft, ob die Voraussetzungen zum Vertragsbei-

tritt erfüllt sind. Sofern im Rahmen der Prüfung noch Fragen hinsichtlich des Beitritts zu klären 

sind, werden wir Sie kontaktieren. Sobald nachweislich alle Voraussetzungen zum Vertrags-

beitritt erfüllt sind, erhalten Sie ein Bestätigungsschreiben. Beachten Sie bitte, dass der Bei-

tritt erst mit Zugang des Bestätigungsschreibens der KKH wirksam wird. 

 

Unabhängig von einer Beitrittsmöglichkeit haben Leistungserbringer, Verbände oder sonstige 
Zusammenschlüsse der Leistungserbringer die Möglichkeit der Vertragsverhandlung nach 
§127 Abs. 1 SGB V mit der KKH. 
 

 

Für Fragen zu dem Vertrag wenden Sie sich bitte direkt an Kristina Wetsch  

(E-Mail: kristina.wetsch@kkh.de – Tel.: 0511 2802-3115) oder an Herrn Behre 

(E-Mail: holger.behre@kkh.de –     Tel.: 0511 2802-3336) aus dem Referat Hilfsmittel. 

 

 

 
1 Für eine zweifelsfreie Zuordnung des Vertrages ist die Verwendung des Deckblattes unbedingt erfor-
derlich. 



  

Absender: 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 
 
 
 
KKH Kaufmännische Krankenkasse 
Referat Hilfsmittel 
30125 Hannover 
 
 
 

Beitrittserklärung der Leistungserbringer gemäß § 127 Abs. 2 SGB V 

 

 

 

Hier: Beitrittserklärung gemäß § 127 Abs. 2 SGB V zum Rahmenvertrag über die Hilfs-

mittelversorgung der Versicherten der KKH mit Hilfsmitteln zur Infusionstherapie 

(Parenterale Ernährung) - Beitrittsvertrag Parenterale Ernährung bundesweit 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
anbei erhalten Sie die unterzeichnete Beitrittserklärung zum Rahmenvertrag gemäß § 127 
Abs. 2 SGB V über die Hilfsmittelversorgung der Versicherten der KKH nebst Präqualifizie-
rungsnachweis sowie weiterer geforderter Nachweise. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
  



 

   

 
 

 

 

Beitrittserklärung der Leistungserbringer 

gemäß § 127 Abs. 2 SGB V 
zum 

 

Rahmenvertrag über die Hilfsmittelversorgung der Versicherten der KKH mit  

Hilfsmitteln zur Infusionstherapie (Parenterale Ernährung - Beitrittsvertrag Parenterale 

Ernährung bundesweit  

Leistungserbringergruppenschlüssel: 19 99 XXX 

 

 

 

 

Leistungserbringer 

 
Name und ggf. Rechtsform:  ______________________________ 

Straße/Hausnummer:  ______________________________ 

Postleitzahl/Ort:  ______________________________ 

Telefon/Fax:  ______________________________ 

Ansprechpartner:  ______________________________ 

IK:  ______________________________ 

 
 
 
 
 

Erklärung: 

 
1. Wir erklären hiermit den Beitritt zu dem o. g. Vertrag gem. § 127 Abs. 2 SGB V. Der Bei-

tritt wird nach positiver Prüfung der eingereichten Unterlagen mit Zugang der Bestätigung 
der Kaufmännischen Krankenkasse - KKH wirksam. [Wird der Beitritt für mehrere Unterneh-

men/Betriebsstätten erklärt, ist dieser Erklärung eine unterschriebene Anlage beizufügen, die alle 

Unternehmen/Filialen/Geschäftsstellen auflistet, für die der Vertragsbeitritt erklärt wird, inkl. IK.]   

 

2. Wir erklären, die Voraussetzungen für eine ausreichende, zweckmäßige und funktionsge-
rechte Herstellung, Abgabe und Anpassung der Hilfsmittel zu erfüllen. Das Präqualifizie-
rungsverfahren wurde bei einer - nach § 126 Abs. 1 a SGB V anerkannten Präqualifizie-
rungsstelle (PQS) - erfolgreich durchgeführt. Die Bestätigung der PQS über die erfolgrei-
che Durchführung der Präqualifizierung haben wir für alle Betriebsstätten, für die der Bei-
tritt erklärt wird, erhalten und haben diese als Kopie beigefügt. 

 
Wir verpflichten uns, der KKH sämtliche Änderungen unverzüglich mitzuteilen, welche 
Auswirkungen auf unsere Eignung als Vertragspartner haben (vgl. § 126 Abs. 1 SGB V). 
Uns ist bekannt, dass das vertragliche Versorgungsrecht entfällt, sobald die Vorausset-
zungen nach § 126 Abs. 1 Satz 2 SGB V nicht mehr gegeben sind. Uns ist bekannt, dass 
für dennoch erfolgte Versorgungen kein Vergütungsanspruch besteht. 

 



 

   

 
 

3. Wir erkennen die sich aus dem o. g. Vertrag einschließlich der Anlagen ergebenden 
Rechte und Pflichten an und lassen diese gegen uns gelten.  
 

4. Wir bestätigen hiermit (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
 
□ Die versandkostenfreie Lieferung der vertragsgegenständlichen Hilfsmittel.  

 

□ Der Leistungserbringer bietet zur Nachbetreuung oder Klärung etwaiger Kom- 
 plikationen eine telefonische Erreichbarkeit unter einer kostenfreien Servicehot- 

line von geschulten Fachkräften an 365 Tagen im Jahr / 24 Stunden am Tag an. 
  

Nachweis 
Kostenfreie Servicehotline:  _______________________________________ 

 [Angabe erforderlich] 

 
□ Die Bereitstellung eines Online-Kontaktformulars, welches auf unserer Unter-

nehmenswebsite zur Verfügung steht. 
 

Nachweis  
Link zum Online-Kontaktformular: ___________________________________ 

       [Angabe erforderlich] 

 
□ Das Vorliegen eines besonders qualifizierten und zertifizierten Beschwerdema-

nagements nach DIN ISO 10002:2010-05 und/oder ISO 9001:2015 oder ande-
rer ISO-Normen im Rahmen der Vertragserfüllung. 

 
  Nachweis  

Kopie des ISO-Zertifikates [bitte als Anlage der Beitrittserklärung beifügen] 

 

□ Die Beschäftigung von ausschließlich fachkundigem Personal, welches für die 
persönliche Beratung, Einweisung und Funktionskontrolle des vertragsgegen-
ständlichen Hilfsmittels vom jeweiligen Hersteller nach den Bestimmungen des 
MPG autorisiert ist. Das Personal beherrscht die deutsche Sprache in Wort und 
Schrift. 

 
□ Die Offenlegung sämtlicher Kooperationen mit Krankenhäusern / Kliniken / Ver-

tragsärzten (zutreffendes bitte ankreuzen): 
 
 □ ja, wir haben Kooperationsvereinbarungen im Bereich der Versorgung mit den 

vertragsgegenständlichen Hilfsmitteln mit Krankenhäusern / Kliniken / Vertrags-
ärzten geschlossen. Mit den folgenden Krankenhäusern / Kliniken / Vertragsärz-
ten bestehen laufende Kooperationen: 

 1) ___________________________________________ 
 2) ___________________________________________ 
 3) ___________________________________________ 
 4) ___________________________________________ 
  
 Die hier gelisteten Kooperationsvereinbarungen fügen wir bei [bitte als Anlage 

der Beitrittserklärung beifügen]. 
  



 

   

 
 

 □ nein, es bestehen keine Kooperationsvereinbarungen im Bereich der Versor-
gung mit den vertragsgegenständlichen Hilfsmitteln mit Krankenhäusern / Klini-
ken / Vertragsärzten. 

 

□ Der Leistungserbringer bietet dem Versicherten als weitere Kontaktmöglichkeit 
die persönliche Beratung und Betreuung in seinen Filialen/Geschäftslokalen an. 
Hierbei handelt es sich ausschließlich um präqualifizierte Betriebsstätten. 

 
 
5. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen. Uns ist 
bekannt, dass ein Vergütungsanspruch für die Versorgung nicht besteht, wenn nicht alle ge-
setzlichen und vertraglichen Regelungen, welche die Versorgung der Versicherten steuern 
sollen, eingehalten werden.  
 
6. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, eine Ausfertigung des o. g. Vertrages von der KKH 
ausgehändigt bekommen zu haben.  
 
 
 
 
 
 
……………………………………..  ………………………………………………….. 
Ort, Datum     Unterschrift und Stempel Leistungserbringer 
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Rahmenvertrag 

 

gemäß § 127 Abs. 2a SGB V 

 

 

über die Versorgung der Versicherten 

mit Hilfsmitteln zur Infusionstherapie 

(parenterale Ernährung) 
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zwischen 

 

 

Leistungserbringer:  

Institutionskennzeichen:  

 

- nachfolgend Leistungserbringer -  

 

 

und  

 

 

der Kaufmännischen Krankenkasse KKH, vertreten durch den Vorstand, Karl-Wiechert-

Allee 61, 30625 Hannover 

 

- nachfolgend KKH - 
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§ 1 

Gegenstand des Vertrages 

 
Gegenstand des Vertrages, ist die aufzahlungsfreie Versorgung der Versicherten der KKH 

mit Hilfsmitteln zur Infusionstherapie. Einschließlich aller damit im Zusammenhang stehen-

den Leistungen, wie z. B. Bedarfsfeststellung, Einweisung/Beratung der Versicherten, Liefe-

rung/Nachlieferung und Retourenbearbeitung sowie Sicherstellung einer telefonischen Auf-

tragsannahme. 

Von diesem Vertrag sind Versicherte ausgenommen, die im Rahmen von § 37 b SGB V an 

einer speziellen ambulanten Palliativversorgung teilnehmen und in diesem Rahmen mit ver-

tragsgegenständlichen Produkten versorgt werden.  

 

 

Die Hilfsmittel, die Gegenstand der Versorgungen sind, sind abschließend beschrieben.  

 
Hilfsmittel zur Infusionstherapie 
 
Produktgruppe:    03  
 
Produktarten (Hilfsmittel-Nr.): 
 
03.29.01.1     Kunststoffspritzen 
 
03.29.01.2     Spritzen zur Verwendung mit Spritzenpumpen 
 
03.29.09.0    Pumpen zur Infusions-/Arzneimitteltherapie mit Basalrate 
 
03.29.09.1     Pumpen zur Infusions-/Arzneimitteltherapie mit Basalrate 

und integrierter Bolusfunktion 
 
03.29.12.0     Überleitsysteme zur Schwerkraftapplikation 
 
03.29.12.1     Überleitsysteme zur Pumpenapplikation  
 
03.29.12.2     Verlängerung für Überleitsysteme 
 
03.99.09.0     Infusionsständer 
 
03.99.99.0     Zubehör 
 
03.99.99.1     Verbrauchsmaterial 
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Bestandteile dieses Vertrages sind 

 

 der Rahmenvertrag 

 die Anlagen 

 die Anhänge  

 
Anlage 1  Leistungsbeschreibung 

Anlage 2  Übermittlung Kostenvoranschlag (KVA) 

Anlage 3  Abrechnungsregelung 

Anlage 4  Datenübermittlung / Zuständige Stelle 

 

Anhang 1  Vergütungsvereinbarung – Hilfsmittel zur parenteralen Ernährung 
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§ 2 

Vertragsteilnahme 

 
(1) Der Leistungserbringer stellt sicher, dass über die vereinbarte Vertragslaufzeit die 

nachfolgenden Bestimmungen erfüllt werden. 

 

(2) Der Leistungserbringer hat eine entsprechende Eignung für jede Betriebsstätte, aus 

der mit den vertragsgegenständlichen Hilfsmitteln versorgt wird, nachzuweisen. Vo-

raussetzung hierfür ist eine ausreichende, zweckmäßige und funktionsgerechte Her-

stellung, Abgabe und Anpassung von Hilfsmitteln gemäß den Empfehlungen des Spit-

zenverbandes Bund der Krankenkassen. Die Eignung hat der Leistungserbringer grds. 

durch Vorlage einer Bestätigung einer geeigneten Stelle (Präqualifizierungsstelle) ge-

mäß § 126 Abs. 1a Satz 2 SGB V für die Versorgungsbereiche 03C und 03E nachzu-

weisen. 

 

(3) Hat der Leistungserbringer das Präqualifizierungsverfahren noch nicht vollständig 

durchlaufen oder hat der Leistungserbringer eine so genannte individuelle Einzelfall-

prüfung1 beantragt, so hat der Leistungserbringer als Nachweis die Bestätigung der 

Antragstellung der KKH vorzulegen. Innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach Vorlage 

des in Satz 1 geforderten Nachweises ist der Leistungserbringer verpflichtet, die Bestä-

tigung gemäß § 126 Abs. 1a SGB V vorzulegen. Wird die Bestätigung nicht innerhalb 

der Nachfrist eingereicht, endet der Vertrag nach Ablauf der Nachfrist, ohne dass es 

einer auslösenden Kündigung bedarf (auflösenden Bedingung). 

 

(4) Nehmen Verbände, Einkaufs- oder Leistungsgemeinschaften an diesem Vertrag teil, ist 

der KKH unverzüglich nach Beginn der Vertragslaufzeit eine Vertragspartnerliste der 

teilnehmenden Betriebe im Excelformat 2003 elektronisch (per E-Mail an die Adresse: 

zhm@kkh.de) zu übermitteln. In der Betreffzeile der E-Mail ist der Leistungserbringer-

gruppenschlüssel (LEGS) des Vertrages anzugeben. Die Liste umfasst folgende Krite-

rien: 

 

o Angabe des Leistungserbringergruppenschlüssels (LEGS); Eintragung in 

Spalte "A", Zeile 1 der Exceltabelle 

o Institutionskennzeichen (IK); Eintragung in Spalte "A" ab Zeile 2 ff. der 

Exceltabelle 
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o Vertragsbeginn ab (Datum; Format: TT.MM.JJJJ) je IK; Eintragung des 

Vertragsbeginns in Spalte "B" zum dazugehörigen IK 

o Versorgungsberechtigt ab (Datum; Format: TT.MM.JJJJ) je IK; Eintragung 

des Datums "Versorgungsberechtigt ab" in Spalte "C" zum dazugehörigen 

IK 

 

Neben der Vertragspartnerliste der teilnehmenden Betriebe hat der Verband, die Ein-

kaufs- oder Leistungsgemeinschaft zeitgleich die vom teilnehmenden Betrieb ausgefüll-

ten Anlagen 

o Anlage: Nachweis über die Eignung zur Versorgung 

o Anlage: Erklärung über die Einhaltung der Bundes- und Sozialdaten-

schutzgesetze 

einzureichen. 

 

(5) Die Vertragspartnerliste ist bei Veränderungen der teilnehmenden Betriebe eigenstän-

dig vom Verband, von der Einkaufs- oder Leistungsgemeinschaft zu aktualisieren/ re-

gelmäßig fortzuschreiben und der KKH ebenfalls unverzüglich elektronisch (per E-Mail) 

unter Angabe des LEGS an die o.g. Adresse zu übermitteln. Erfolgt dies nicht, ist es 

der KKH nicht möglich die Rechnungen des Leistungserbringers zu begleichen. Die 

KKH aktualisiert ihrerseits den Datenbestand unverzüglich nach Eingang der aktuali-

sierten Vertragspartnerliste. 

 

(6) Die unter § 2 Abs. 4 dieses Rahmenvertrages genannte Vertragspartnerliste darf nur 

die IKn der Betriebe enthalten, die aktuell am Vertrag teilnehmen (keine beendeten). 

 

(7) Dem Vertrag können andere Leistungserbringer zu den Inhalten und Konditionen ge-

mäß § 127 Abs. 2a SGB V beitreten. Ein Teilbeitritt zu den einzelnen Anhängen ist 

möglich. Im Falle des Teilbeitritts ist der Leistungserbringer nur zur Abgabe der Hilfs-

mittel berechtigt und verpflichtet, die im jeweiligen Anhang aufgeführt sind.  
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§ 3 

Geltungsbereich 

 

(1) Der Vertrag berechtigt und verpflichtet den Leistungserbringer zur Versorgung der Ver-

sicherten der KKH und aller durch die KKH betreuten Anspruchsberechtigten in den 

vom Leistungserbringer in der Anlage: „Nachweis über die Eignung zur Versorgung“ 

genannten Regionen mit den vertragsgegenständlichen Hilfsmitteln. 

 

 

§ 4 

Grundsätze der Leistungserbringung 

 

(1) Der Leistungserbringer verpflichtet sich die einschlägigen rechtlichen Regelungen und 

Vorschriften einzuhalten und zu beachten.  

 

(2) Für die Versorgung der Versicherten sind die Richtlinien des Bundesausschusses der 

Ärzte und Krankenkassen über die Verordnung von Hilfsmitteln in der vertragsärztli-

chen Versorgung (§ 92 Abs. 2 Nr.6 SGB V) in der jeweils gültigen Fassung zu beach-

ten. 

(3) Der Leistungserbringer hat über die gesamte Vertragslaufzeit ausreichend Personal 

einzusetzen, dass die erforderliche Fachkunde gemäß der Anlage: Leistungsbeschrei-

bung besitzt. 

 

(4) Die erforderlichen Geräte, sonstigen Arbeitsmittel und Räumlichkeiten, die nach ihrer 

Anzahl, Beschaffenheit und Ausstattung geeignet und erforderlich sind, eine fach- und 

fristgerechte Versorgung gemäß § 7 durchzuführen, sind vorzuhalten. 

 
(5) Der Leistungserbringer hat das Vorliegen der vorstehenden Leistungsvoraussetzungen 

über den gesamten Vertragszeitraum sicherzustellen. 

 

(6) Sollte eine der genannten Voraussetzungen entfallen, ist die KKH unverzüglich schrift-

lich zu informieren. Der Leistungserbringer hat auf Anforderung während der Vertrags-

laufzeit das Vorliegen der Leistungsvoraussetzungen durch geeignete Nachweise der 

KKH prüffähig darzulegen. 
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(7) Voraussetzung für die Versorgung der Versicherten mit Hilfsmitteln zur Infusionsthera-

pie zu Lasten der KKH ist das Vorliegen einer vollständig und ordnungsgemäß ausge-

stellten vertragsärztlichen Verordnung nach Muster 16 (vgl. Richtlinien des Gemeinsa-

men Bundesausschusses gemäß § 92 SGB V). Die Vertragsärzte sind gehalten, die 

Verordnung von Hilfsmitteln sorgfältig und leserlich auszustellen. Der Vertragsarzt soll 

unter Nennung der Diagnose die Produktart entsprechend des Hilfsmittelverzeichnis-

ses sowie die 7-stellige Hilfsmittelpositionsnummer angeben.  

Die KKH akzeptiert auch eine Klinikempfehlung, wenn das/die vertragsgegenständli-

che(n) Hilfsmittel zur Entlassung des Versicherten erforderlich sind/ist, um eine unver-

zügliche Versorgung im häuslichen Bereich sicherzustellen. Die medizinische Unterla-

ge (vertragsärztliche Verordnung oder Klinikempfehlung) muss jeweils zeitlich vor bzw. 

auf den Tag der Abgabe des Hilfsmittels datiert sein. Vom Leistungserbringer vorge-

nommene oder veranlasste Änderungen oder Ergänzungen auf der medizinischen Un-

terlage sind nach Rücksprache mit dem Arzt vorzunehmen und erneut durch den Arzt 

unter Angabe des Datums abzuzeichnen. 

 

(8) Mischverordnungen, die Produkte nach § 31 SGB V (z.B. Infusionslösungen, Ver-

bandmittel) und Hilfsmittel enthalten, werden – sofern nachfolgend keine abweichen-

den Regelungen getroffen wurden – von der KKH nicht akzeptiert. 

 

(9) Hilfsmittel (z.B. Hilfsmittel zur Portpunktion), die vom Arzt gelegt oder vom Arzt in den 

Körper eingeführt werden, sind keine Hilfsmittel im Sinne des § 33 SGB V und sind 

deshalb nicht Gegenstand des Vertrages. 

 

(10) Der Leistungserbringer bleibt Eigentümer der nach diesem Vertrag abzugebenden „Er-

nährungs-/Infusionspumpen“ (Produktarten: 03.99.05.4, 03.99.05.5, 03.99.05.6, 

03.99.06.3). Der Leistungserbringer übernimmt alle Rechte und Pflichten nach dem 

Medizinproduktegesetz (MPG) sowie der Medizinproduktebetreiberverordnung (MPBe-

treibV) sowie der weiterführenden Sicherheitsvorschriften (u.a. TRBA 250) in der je-

weils gültigen Fassung. 

 

(11) Die KKH ist berechtigt, die Qualität der Versorgung in geeigneter Weise zu überprüfen. 

Sie kann hierzu Testversorgungen und Besichtigungen der Betriebsstätten des Leis-



 

-9/20- 
 

tungserbringers durchführen. Der Leistungserbringer gestattet der KKH innerhalb der 

Betriebszeiten - nach Terminabsprache / Terminvereinbarung - den ungehinderten Zu-

tritt zur Betriebsstätte und Einsichtnahme über das Vorliegen der Leistungsvorausset-

zungen sowie Dokumentation der erbrachten Leistungen. Die KKH kann in Fragen der 

Qualitätssicherung den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) hinzuziehen. 

 

§ 5 

Auswahl der Hilfsmittel 

 

(1) Art und Umfang der Versorgung mit Hilfsmitteln zur Infusionstherapie richtet sich indi-

kationsbezogen nach dem jeweils notwendigen Bedarf. Es gilt der Grundsatz, dass die 

Versorgung ausreichend, in der fachlich gebotenen Qualität und zweckmäßig zu erfol-

gen hat (§§ 12 und 70 SGB V).  

 

(2) Die medizinischen und technischen Mindestanforderungen an die Qualität und Ausfüh-

rungen der Hilfsmittel in den Produktuntergruppen ergeben sich aus den Anforderun-

gen des Hilfsmittelverzeichnisses gem. § 139 SGB V für die betreffende Produkt-

(Unter-)Gruppe. Der Leistungserbringer darf nur Hilfsmittel liefern und zum Einsatz 

bringen, die im Hilfsmittelverzeichnis gelistet sind, soweit keine abweichende Regelung 

getroffen wurde.  

 

(3) Bei der Verordnung eines Hilfsmittels kann entweder die Produktart entsprechend dem 

Hilfsmittelverzeichnis genannt werden oder die 7-stellige Positionsnummer angegeben 

werden. Hat der Vertragsarzt / Klinikarzt ein konkretes Produkt verordnet entbindet das 

den Leistungserbringer und die KKH nicht nach § 12 SGB V, die Versorgung mit einem 

wirtschaftlicheren Produkt zu prüfen. Die KKH kann durch den Medizinischen Dienst 

der Krankenversicherung (MDK) beratend prüfen lassen, ob das Produkt / die Menge 

medizinisch erforderlich ist. Die abschließende Entscheidung über die Auswahl eines 

Einzelprodukts trifft auf der Basis des MDK-Gutachtens die KKH.  

Besteht die medizinische Notwendigkeit für die vertragsgegenständliche Hilfsmittelver-

sorgung im Einzelfall nicht oder nicht mehr, hat der Leistungserbringer in dem Einzelfall 

einen Anspruch auf Vergütung für die bereits gelieferten Hilfsmittel, längstens für die 

Dauer von 30 Tagen, ab dem Tag an dem die KKH den Leistungserbringer über den 

Wegfall der medizinischen Notwendigkeit informiert hat. 
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§ 6 

Genehmigung (Kostenübernahmeerklärung) und Kostenvoranschlag (KVA) 

 

(1) Der Leistungserbringer hat die Versorgung auf der Grundlage einer medizinischen Un-

terlage (vertragsärztlichen Verordnung oder Klinikempfehlung) und einer schriftlicher 

Genehmigung (Kostenübernahmeerklärung) der KKH durchzuführen soweit keine ab-

weichende Regelung getroffen wurde. 

 

(2) Soweit der Leistungserbringer einen Kostenvoranschlag (KVA) zu erstellen und einzu-

reichen hat, ist der Kostenvoranschlag (KVA) grundsätzlich in elektronischer Form 

(eKV) gemäß der  Anlage: "Übermittlung KVA“ in der vorgegeben Form an die dort be-

nannte Stelle zu übermitteln. Abweichend von der grundsätzlichen elektronischen 

Übermittlung hat der Leistungserbringer die Möglichkeit, den Kostenvoranschlag auf 

herkömmlichen Wege gemäß Anlage: „Übermittlung KVA“ zu ermitteln. 

 

(3) Die KKH prüft die eingereichten Unterlagen und entscheidet über die Kostenübernah-

me der beantragten Versorgung. Sie behält sich vor, unvollständige oder fehlerhafte 

Unterlagen an den Leistungserbringer zurückzusenden und die Genehmigung zu ver-

weigern. Anderenfalls erhält der Leistungserbringer den Kostenvoranschlag (KVA) im 

Original zusammen mit der Genehmigung (Kostenübernahmeerklärung) zurück. Soweit 

nicht ausdrücklich anders vermerkt, gilt die Genehmigung zu Lasten der KKH. 

 

 

§ 7 

Versorgung 

 

(1) Die Leistungserbringung/Durchführung der Versorgung erfolgt gemäß der Anlage: Leis-

tungsbeschreibung. 
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§ 8  

Vergütung 

 

(1) Die Vertragspreise ergeben sich aus dem Anhang 1: Vergütungsvereinbarung – Hilfs-

mittel zur parenteralen Ernährung. 

  

(2) Die Vergütung des Leistungserbringers ist innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der 

prüfbaren Abrechnung gem. der Anlage: "Abrechnungsregelung" zur Zahlung fällig. 

 

(3) Der Vergütungsanspruch entsteht jeweils auf der Grundlage der medizinischen Unter-

lage (vertragsärztlichen Verordnung / Klinikempfehlung) nach Genehmigung (Kosten-

übernahmeerklärung) der KKH und Bereitstellung der verordneten Hilfsmittel beim Ver-

sicherten, sofern in § 6 keine abweichenden Regelungen zur Genehmigungspflicht be-

stehen. 

 

(4) Sofern ein Versorgungs-/Genehmigungszeitraum planmäßig über das Ende des Ver-

trages hinausgeht, ist der Leistungserbringer dennoch verpflichtet diese Leistung gem. 

der Anlage: Leistungsbeschreibung zu erbringen. 

 
(5) Der Vergütungsanspruch des Leistungserbringers verringert sich um die Zuzahlung 

nach § 33 Abs. 3 SGB V. Der Leistungserbringer hat gemäß den gesetzlichen Bestim-

mungen die Zuzahlung zur Versorgung vom Versicherten einzubehalten und kostenfrei 

zu quittieren.  

Für nicht zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel (u.a. Infusionspumpen) gilt die Zuzah-

lungsregelung gemäß § 33 Abs. 8 Satz 1 i. V. m. § 61 Satz 1 SGB V. Danach zahlen 

Versicherte 10 % der Vergütung, mindestens 5 Euro, aber nicht mehr als 10 Euro.  

Für zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel (u.a. Überleitsysteme) gilt die Zuzahlungsre-

gelung gemäß § 33 Abs. 8 Satz 3 SGB V. Für jedes Hilfsmittel ist eine Zuzahlung von 

10 % zu berechnen, höchstens jedoch 10 Euro für den Monatsbedarf aller Hilfsmittel. 

Eine darüber hinausgehende Kostenbeteiligung des Versicherten neben der gesetzli-

chen Zuzahlung ist unzulässig und darf weder gefordert noch angenommen werden. 

Insbesondere dürfen keine Entgelte für bestimmte Zahlungswege verlangt werden. 

 

(6) Mit der Zahlung der vereinbarten Vertragspreise sind alle nach diesem Vertrag zu er-

bringenden Leistungen gemäß Anlage: Leistungsbeschreibung abgegolten. 
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§ 9 

Abrechnungsregelung 

 

(1) Die Abrechnung der vertragsgegenständlichen Hilfsmittel bedarf der Vorlage einer Ge-

nehmigung (Kostenübernahmeerklärung) durch die KKH. Kosten, die vor dem Ausstel-

lungsdatum der medizinischen Verordnung entstehen, können nicht geltend gemacht 

werden. Die Hilfsmittel sind dann abrechenbar, wenn der Versicherte versorgt und in 

die Handhabung der Hilfsmittel eingewiesen wurde. 

 

(2) Für die Abrechnung sind folgende Unterlagen den Abrechnungsunterlagen beizufügen: 

 

- Lieferschein(e)  

- Empfangsbestätigung des Versicherten, des gesetzlichen Vertreters oder 

eines autorisierten Dritten (Als Empfangsbestätigung ist auch der Nachweis 

für die Lieferung durch Kurierdienste (DPD, UPS, DHL o.a.) und die Anga-

be der Versendungsnummer zulässig). 

 

Die Abrechnung der Vergütung erfolgt je Versicherten unter Angabe folgender Daten: 

 

- 7-stellige Schlüssel „Leistungserbringergruppe“  

- Genehmigungsnummer 

- Hilfsmittelpositionsnummer oder Abrechnungsposition 

- Hilfsmittelkennzeichen  

- Versorgungszeitraum (von / bis) 

- Liefermenge (Faktor) je Leistung (Anmerkung: nicht Packungseinheit!) 

- Einzelbetrag (netto) je Leistung 

- Bruttobetrag 

- Betrag Mehrwertsteuer (MwSt)* 

- Anzahl der zuzahlungspflichtigen Monate, 

- Zuzahlung 

* Berechnungsregel: 

  Einzelbetrag der Abrechnungspositionsnummer (netto) mal Anzahl/Menge mal 

  MwSt.-%. Der ermittelte Betrag ist kaufmännisch zu runden. 

 

 

Die Abrechnung erfolgt im Weiteren gemäß den Richtlinien nach § 302 SGB V in der 

jeweils gültigen Fassung und der Anlage: "Abrechnungsregelung“. 
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Bei Unvollständigkeit, Differenzen bzw. begründeten Beanstandungen der Abrechnung 

kann die KKH die beanstandete Einzelrechnung bzw. Rechnungsteile zur Prüfung oder 

Korrektur an den Leistungserbringer bzw. die Sammelrechnung um die beanstandeten 

Positionen kürzen. Zahlungsansprüche können vom Leistungserbringer nach Ablauf 

von zwölf Monaten nach Abgabe des Hilfsmittels nicht mehr geltend gemacht werden.  

 

 

§ 10 

Haftung 

 

 

(1) Der Leistungserbringer übernimmt die Gewähr für eine einwandfreie Beschaffenheit 

und die fristgerechte Auslieferung der Hilfsmittel. 

 

(2) Der Leistungserbringer haftet für sämtliche von ihm oder seinen Erfüllungsgehilfen ver-

ursachten Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die in Erfüllung und bei Gele-

genheit der vertraglichen Verbindlichkeiten entstehen.  

 

(3) Der Leistungserbringer stellt die KKH von sämtlichen Ansprüchen frei, die Dritte und 

insbesondere Versicherte wegen einer Verletzung ihrer Rechtsgüter gegen die KKH 

erheben. 

 

(4) Die KKH haftet nicht für Schäden und Verluste, die der Leistungserbringer oder seine 

Erfüllungsgehilfen bei der Ausführung der vertraglichen Leistungen erleiden. Der Leis-

tungserbringer verpflichtet sich, die KKH von entsprechenden Schadensersatz- oder 

sonstigen Ansprüchen jeglicher Art (z.B. von Versicherungen) freizustellen.  

 

(5) Vorstehendes gilt weder für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit der KKH, noch für Schä-

den aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 

zumindest fahrlässigen Pflichtverletzung der KKH beruhen. Es gilt auch nicht, wenn der 

Leistungserbringer die auf Grund einer Pflichtverletzung des Leistungserbringers und / 

oder seiner Erfüllungsgehilfen entstandenen Schäden und / oder Ansprüche nicht zu 

vertreten hat.  

 

(6) Im Übrigen haftet der Leistungserbringer nach den gesetzlichen Vorschriften. 
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§ 11  

Folgen bei Vertragsverstößen 

 

(1) Bei schwerwiegenden Vertragsverstößen ist die KKH berechtigt, den Vertrag nach 

vorheriger schriftlicher Abmahnung aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen. 

 

Als schwerwiegender Vertragsverstoß gilt insbesondere: 

- Berechnung nicht ausgeführter Leistungen und Lieferungen 

- Wiederholter oder schwerer Verstoß gegen den Datenschutz gemäß § 13 

- Wiederholter oder schwerer Verstoß gegen die in Ziffer 2.5.2 der Leistungsbe- 

schreibung festgelegte Lieferfrist 

- Verstoß gegen § 128 SGB V oder gegen die im Kodex "Medizinprodukte" der 

Spitzenverbände der Gesetzlichen Krankenkassen und des Bundesfachverban-

des BVMed im Mai 1997 niedergelegten Verhaltensregeln gemäß § 12.  

 
(2) Kommt der Leistungserbringer seiner Verpflichtung zur Versorgung aus diesem Vertrag 

nicht oder nicht rechtzeitig nach, so ist die KKH berechtigt, dem Leistungserbringer im 

Rahmen einer Ermessensentscheidung eine Nachbesserungsfrist zu setzen oder an-

stelle des Leistungserbringers die Versorgung, ggf. durch Dritte, sicherzustellen. 

Kommt der Leistungserbringer seiner Verpflichtung innerhalb der Nachbesserungsfrist 

nicht nach, so kann der Auftrag durch die KKH ebenfalls entzogen werden. Bei Auf-

tragsentzug hat der Leistungserbringer die entstehenden Mehrkosten der Ersatzver-

sorgung zu tragen. Abs. 2 Satz 3 gilt nicht, wenn der Leistungserbringer die Pflichtver-

letzung nicht zu vertreten hat. Die Kosten sind der KKH nach Rechnungsstellung zu 

begleichen. Es gelten im Übrigen die Bestimmungen der Anlage 1: Lei-

stungsbeschreibung. 

 

(3) Reicht ein Versicherter bei der KKH eine Beschwerde ein, weil die Lieferung der Hilfs-

mittel nicht innerhalb von 24 Stunden ab Eingang der Genehmigung oder nicht recht-

zeitig (spätestens 1 Tage vor Beginn des Versorgungszeitraumes) erfolgte (vgl. Anlage 

Leistungsbeschreibung), verwirkt der Leistungserbringer eine Vertragsstrafe, es sei 

denn, der Leistungserbringer weist nach, dass ihn in Bezug auf die nicht fristgerechte 

Versorgung kein Verschulden im Sinne von §§ 276, 278 BGB trifft oder der Versicherte 

eine spätere Auslieferung ausdrücklich gewünscht hat. Eine Vertragsstrafe kann wäh-

rend der Laufzeit des Vertrages mehrfach verwirkt werden. Als angemessene Höhe der 

Vertragsstrafe vereinbaren die Parteien 500,00 EUR je Versorgungsfall, in dem die 

Versorgungsfrist nicht eingehalten wurde. Die Summe aller Vertragsstrafen beträgt je 

Kalenderjahr maximal 5 % des Gesamtumsatzes, den der Leistungserbringer mit der 
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Versorgung der Versicherten über diesen Vertrag erzielt. Gemessen an dieser Höchst-

grenze zuviel gezahlte Vertragsstrafen werden nach Ablauf des Kalenderjahres von 

der KKH zurückerstattet.  

 
 

§ 12 

Wettbewerb und Werbung 

 

(1) Werbemaßnahmen des Leistungserbringers sind auf sachliche Informationen zu be-

schränken und dürfen sich nicht auf die Leistungspflicht der KKH beziehen. 

 

(2) Eine gezielte Beeinflussung der Ärzte und Versicherten, insbesondere hinsichtlich der 

Verordnung bzw. Beantragung bestimmter Leistungen, ist nicht zulässig. 

 

(3) Eine Vergütung von Dienstleistungen oder die Gewährung anderer Vorteile an nieder-

gelassene Ärzte, ambulante oder stationäre Einrichtungen bzw. deren Mitarbeiter 

durch den Leistungserbringer im Zusammenhang mit der Leistungserbringung ist unzu-

lässig. Sofern der Leistungserbringer weitere - nicht von diesem Vertrag umfasste Leis-

tungen - z. B. pflegerische Leistungen im Auftrag des Arztes erbringt, bedarf es einer 

gesonderten Vereinbarung mit dem Arzt. Die Vergütung von Leistungsbeziehungen 

muss zu der erbrachten Leistung in einem angemessenen Verhältnis stehen (Äquiva-

lenzprinzip). 

 

(4) Es gelten die im Kodex "Medizinprodukte" der Spitzenverbände der Gesetzlichen Kran-

kenkassen und des Bundesfachverbandes BVMed im Mai 1997 niedergelegten Ver-

haltensregeln.  

 

(5) Es gelten im Übrigen die Regelungen des § 128 SGB V. 
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§ 13 

Datenschutz und Geheimhaltung 

 

(1) Der Leistungserbringer bzw. die von ihm beauftragte Abrechnungsstelle verpflichten  

 sich, den Schutz der personenbezogenen Daten sicherzustellen. 

 

(2) Der Leistungserbringer sowie die von ihm beauftragte Abrechnungsstelle unterliegen  

 hinsichtlich der Person des Versicherten der Schweigepflicht. Ausgenommen hiervon  

 sind Angaben gegenüber den behandelnden Vertragsärzten und dem Medizinischen  

 Dienst der Krankenversicherung, soweit diese zur Erfüllung des gesetzlichen Versor- 

 gungsauftrages erforderlich sind. 

 

(3) Der Leistungserbringer hat seine Mitarbeiter oder seine Erfüllungsgehilfen zur Beach- 

 tung der Schweigepflicht sowie der Datenschutzbestimmungen zu verpflichten und  

 deren Beachtung sicherzustellen. Die §§ 35 und 37 SGB I sowie die §§ 67 bis 85 a 

 SGB X sind zu beachten. 

 

(4) Der Leistungserbringer hat sämtliche ihm zur Kenntnis gelangten personenbezogenen 

und -beziehbaren (Sozial-) Daten nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 

vollständig zu löschen.  

 

(5) Die Benennung der KKH als Referenzkunde ist nur nach vorheriger schriftlicher Er-

laubnis der KKH gestattet. 
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§ 14  

Insolvenz des Leistungserbringers 

 

(1) Der Leistungserbringer hat der KKH über die Einreichung eines Insolvenzantrages so-

wie über die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens unverzüglich zu unterrichten. 

 

(2) Darüber hinaus stellt der Leistungserbringer der KKH unverzüglich sämtliche Daten 

und Unterlagen, die für die KKH zur Weiterversorgung der Versicherten notwendig sind 

in Papierform und / oder in elektronischer Form zur Verfügung.  

 

 

§ 15  

 Aufrechnung 

 

Die Vertragsparteien dürfen nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forde-

rungen aufrechnen.  

 

 

§ 16 

Vertragsbeginn, Laufzeit und Kündigung 

 

(1) Der Vertrag tritt am 01.07.2015 in Kraft.  

 

(2) Mit Abschluss dieses Vertrages treten für die KKH alle weiteren bisher für den Lei- 

stungserbringer geltenden Vereinbarungen über die Hilfsmittelversorgung der Ver-

sicherten zur Infusionstherapie (parenteralen Ernährung, Schmerztherapie) außer 

Kraft. Bereits genehmigte Versorgungen bleiben davon unberührt. 
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(3) Der Rahmenvertrag kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Quartalsende, frühestens 

zum 31.12.2024, ohne Angabe von Gründen, schriftlich gekündigt werden. 

 

(3a) Die (auch teilbeitrittsfähigen) Anhänge können auch einzeln gekündigt werden. Eine 

Kündigung des Hauptvertrages schließt eine Kündigung der Anhänge ein. 

  

(4) Die KKH hat das Recht, diesen Vertrag nur bezogen auf „Neuversorgungen“ zu kündi-

gen (Teilkündigungsrecht). Der Leistungserbringer hat in diesem Fall „Bestandsversor-

gungen“ weiterhin vertragskonform durchzuführen. Eine Berechtigung und Verpflich-

tung zur Durchführung von „Neuversorgungen“ besteht nach entsprechender Kündi-

gung nicht mehr. 

  

 „Neuversorgungen“ im Sinne dieser Regelung sind Versorgungen, über das erstmalige 

Beliefern des Versicherten mit den vertragsgegenständlichen Hilfsmitteln zur Infusions-

therapie. 

  

 „Bestandsversorgungen“ im Sinne dieser Regelung sind Versorgungen mit den ver-

tragsgegenständlichen Hilfsmitteln zur Infusionstherapie, die über den genehmigten 

Zeitraum hinaus fortgeführt werden sollen. 

 

(5) Der Vertrag gilt vorbehaltlich einer aufsichtsrechtlichen Beanstandung nach § 71 Abs. 

4 SGB V.  

 

(6) Diese Vereinbarung gilt für alle vertragsgegenständlichen Hilfsmittel zur Infusionsthe-

rapie, wenn das Ausstellungsdatum der ärztlichen Verordnung über die vertragsgegen-

ständlichen Hilfsmittel nach Vertragsbeginn liegt bzw. die ärztliche Verordnung wäh-

rend der Vertragslaufzeit ausgestellt wurde.  

 



 

-19/20- 
 

 

 

§ 17 

Sonderkündigungsrecht 

 

(1)  Die KKH ist zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, wenn die Leistungsvoraus-

setzungen nach § 4 dieses Vertrages nicht mehr gegeben sind. 

  

(2) Die KKH kann vom Vertrag zurücktreten oder den Vertrag mit sofortiger Wirkung kün-

digen, wenn über das Vermögen des Leistungserbringers das Insolvenzverfahren oder 

ein vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder 

dieser Antrag mangels Masse abgelehnt worden ist oder die ordnungsgemäße Abwick-

lung des Vertrags dadurch in Frage gestellt ist, dass er seine Zahlungen nicht nur vo-

rübergehend einstellt. 

 

 

§ 18 

Schriftform  

 

Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für diese Bestimmung.  
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§ 19 

Salvatorische Klausel 

 

Sollte eine Bestimmung der vorstehenden Vereinbarung ganz oder teilweise nich-

tig/rechtswidrig sein oder werden, so soll davon die Wirksamkeit der übrigen Vereinbarung 

nicht betroffen sein. Die Parteien sind in einem solchen Fall dazu verpflichtet, eine Vereinba-

rung zu treffen, mit der der gewollte Zweck erreicht wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Ort, Datum        Leistungserbringer 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Ort, Datum        KKH 
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Anhang 1 "Vergütungsvereinbarung – Hilfsmittel zur parenteralen Ernährung"  
 

Stand 15.08.2023 
 

Vergütungsvereinbarung über die Versorgung mit 
Hilfsmitteln zur parenteralen Ernährung 

 
 

Schlüssel "Leistungserbringergruppe" (LEGS): 
 

19 99 F31 
 

§ 1 
Grundsätzliches 

 
Es gelten die Regelungen des Rahmenvertrages mit seinen Anlagen.  

 
 

§ 2 
Vertragspreise 

 
(1) Die Vergütung über die Versorgung mit Hilfsmitteln zur parenteralen Ernährung erfolgt 

auf der Basis generischer Preise, sofern kein abweichender Vertragspreis für das 
Hilfsmittel (10Steller gemäß Hilfsmittelverzeichnis) vereinbart ist.  

  
(2) Die Vertragspreise der Infusionspumpen (Produktarten: 03.29.09.0 und 03.29.09.1) 

stellen Vergütungspauschalen dar. Mit den Vertragspreisen werden die Bereitstellung 
der Infusionspumpe (inkl. Erstausstattung mit Batterien, Netzteil, Bolusgeber, 
Ladekabel) sowie die Aufwendungen für erforderliche sicherheits-technische 
Kontrollen, Wartungen, Reparaturen und die etwaige Bereitstellung eines Leihgerätes 
für die Dauer der Reparatur/Wartung je Versorgungsfall vergütet. Die Abholung des 
Hilfsmittels erfolgt nach Zustimmung der KKH.  

 
(3) Der Leistungserbringer ist auch berechtigt die vertragsgegenständlichen Hilfsmittel als 

Komponenten der namentlich vertraglich geregelten Versorgungsets abzugeben. 
Der Leistungserbringer ist darüber hinaus berechtigt, die vertragsgegenständlichen 
Hilfsmittel als Komponenten anderer Versorgungssets abzugeben. Voraussetzung ist, 
dass diese Versorgungssets im Hilfsmittelverzeichnis gelistet sind oder diese über eine 
Pharmazentralnummer verfügen, die Qualitätsstandards des Hilfsmittelverzeichnisses 
erfüllen und in der Großen Deutschen Spezialisten-Taxe / Lauer-Taxe mit der 
Abrechnungspositionsnummer: 03.99.99.1900 gelistet sind. Für diese Versorgungsets - 
für die kein Vertragspreis nach Absatz 5 vereinbart ist - ergibt sich der Vertragspreis 
aus dem Apothekeneinkaufspreis abzüglich 5 %. Für die Preisberechnung ist der für 
den Tag der Abgabe in der Großen Deutschen Spezialisten-Taxe/Lauer Taxe aufge-
führte Apothekeneinkaufspreis maßgebend. Die Abrechnungspositionsnummer für alle 
namentlich in Absatz 5 nicht aufgeführten Versorgungssets lautet: 03.99.98.1999. 
Eine Verpflichtung, die vertragsgegenständlichen Hilfsmittel in Rahmen von Sets 
abzugeben besteht allerdings nicht. 

 
(4) Die generischen Preise (je Stück, nicht Verpackungseinheit) bzw. Vertragspreise 

betragen:



Produktart / 
Hilfsmittel-/ 

Abrechnungs-
positions-Nr. 

PZN Bezeichnung Vertragspreis 
in Euro  
(netto) 

Hilfsmittel 
Kennzeichen 

03.29.01.1  Kunststoffspritzen 0,22 00 
03.29.01.2  Spritzen zur Verwendung mit Spritzenpumpen 0,22 00 
03.29.01.2017  Injectomat Syringe 50ml, with cannula 0,85 00 

03.29.01.2018  Injectomat Syringe 50ml 0,70 00 
03.29.09.0  Pumpen zur Infusions-/Arzneimitteltherapie mit Basalrate 362,10 08 
03.29.09.1  Pumpen zur Infusions-/Arzneimitteltherapie mit Basalrate und integrierter Bolusfunktion 362,10 08 
03.29.12.0  Überleitsysteme zur Schwerkraftapplikation 5,07 00- 
03.29.12.0041 07486916 Dahlhausen DOSI-FLOW 30, Infusionsregler mit Infusions-gerät 11,20 00 
03.29.12.0002 08844832 sannabelle l100 Infusionssystem 9,95 00 
03.29.12.1  Überleitsystem zur Pumpenapplikation 30,31 00 
03.29.12.1073  Ambix activ Überleitgerät  31,36 00 
03.29.12.2  Verlängerung für Überleitsysteme 0,85 00 
03.99.98.9001 03454473 Spiralleitung PE, 600cm 5,49 00 
03.99.98.9011 09902879 Verbinder C87/2-R 2,21 00 
03.99,98.9012 09941046 SmartSite Verlängerungsleitung 30,5 cm 3,65 00 
03.99.98.9005 06113018 LS 2 Verbind.m. Rückschlagventil 4,90 00 
03.99.98.9006 09106088 Verlängerungsschlauch 152 cm m. Ventil 8,57 00 
03.99.09.0  Infusionsständer 46,43 00 
03.99.99.0001  Rucksack 52,76 00 
03.99.99.0012  Absperrhähne, Dreiwegehähne 0,61 00 
03.99.98.9013 03410885 Dreiwegehahn blau, PSU 1,51 00 
03.99.98.9002 03439883 Hahnbank 5-fach, PSU 6,53 00 
03.99.99.0013  Rückflusssperren 1,30 00 
03.99.99.0014  Verschlussstopfen 0,30 00 
03.99.99.1010  Infusionskanülen 0,05 00 
03.99.98.9003 03466213 Transfer Device, Überleitkanüle 0,82 00 
03.99.98.9007 06191834 Therastick subkut.Kanüle 28 G 8 mm 80 cm 6,18 00 
03.99.98.9008 09280219 SUB Q Infusionsset mit Subkutannadel 4,59 00 
03.99.99.1011  Verschlusssysteme 0,35 00 
03.99.98.9009 00942848 BIONECTEUR Zuleit., Verschl.+ Stopf.  2,40 00 
03.99.99.1012  Filtersysteme 2,03 00 
03.99.98.9014 06344278 Intrapur Lipid Neonat I.V. Filter 1.2 µm  14,44 00 
03.99.98.9010 08428571 Filter 1,2 um für parenterale E. klar/blau 8,21 00 



03.99.99.1015  Port-Kanülen 12,18 00 
03.99.99.1026  Aufziehkanülen, einmal verwendbar  0,79 00 
03.99.99.1027  Universal Spikes, einmal verwendbar 1,53 00 
03.99.99.1033  Sicherheits-Port-Kanülen 13,00 00 
03.99.98.9004 01163738 K NECT Max Plus 2,45 00 

 
 



 

(5)   Die Vertragspreise (je Stück nicht Verpackungseinheit) der Versorgungssets betragen: 
 
 

Abrechnungs-
positions-Nr. 

PZN Bezeichnung Vertragspreis 
in Euro 
(netto) 

Kennzeichen 
Hilfsmittel 

03.99.98.1001 06497651 Anhänge Set 22114907.1 7,16 00 
03.99.98.1002 06497645 Abhänge Set 22114908.1 6,09 00 
03.99.98.2001 04809514 KIT 1 3plus S 1x1 8,87 00 
03.99.98.2002 04808288 KIT 3 3plus A 1x1 2,99 00 
03.99.98.2003 04129759 KIT 15 Katheter 1x1 1,66 00 
03.99.98.2004 08438517 KIT 6 Standard S 1x1b 10,57 00 
03.99.98.2005 04129718 KIT 17 Katheter Saline/Heparin 1x1 5,01 00 
03.99.98.2006 04807751 KIT 8 Standard A 1x1 4,68 00 
03.99.98.2007 08438492 KIT 16 Katheter S 1x1 3,88 00 
03.99.98.2008 10416641 HSP An- und Abhängeset 14,79 00 
03.99.98.2009 10098885 Infusave parenterales Tagesset 18,16 00 
03.99.98.2010 10210537 Infusionswechselset für parenterale E. 17,85 00 
03.99.98.2011 06550463 

06454108 
06464137 

IST Set 4 ohne Flussregler 4,07 00 

03.99.98.2012 10050022 
10050039 
10050045 

IST Set 41 An- & Abhängeset 10,60 00 

03.99.98.2013 10050051 
10050068 

IST Set 141R An- & Abhängeset 10,69 00 

03.99.98.2014 10417014 
10417020 

IST Set 191R An- & Abhängeset 3,91 00 

03.99.98.2015 10417043 
10417066 

IST Set 201 PE An- & Abhängeset 4,11 00 

03.99.98.2016 10049958 
10049964 
10049970 

IST Set 31 An- & Abhängeset m. Fluss-
regler 

16,20 00 

03.99.98.2017 10049987 
10049993 
10050016 

IST Set 32EZ An- & Abhängeset m. 
Flussregler 

16,92 00 

03.99.98.2018 10050074 
10050080 

IST Set 131R An- & Abhängeset m. 
Flussregler 

16,30 00 

03.99.98.2019 10416776 
10416782 

IST Set 132R Anhängeset 
Zusatzinfusion m. Flussregler 

8,30 00 

03.99.98.2020 10416977 
10417008 

IST Set 181R An- und Abhängeset m. 
Flussregler 

9,52 00 

03.99.98.2021 11285170 Parenterales Tagesset 18,16 00 
03.99.98.2022 14309669 KIT 18 1x1 10,60 00 
03.99.98.2023 14364125 KIT 27 3,84 00 
03.99.98.3001 10416581 

10416598 
IST Set 11-IL 2007/2 43,85 00 

03.99.98.3002 10416606 
10416612 

IST Set 12-IL 2007/2 40,79 00 

03.99.98.3003 10416629 
10416635 

IST Set 14-IL 2007/4 59,15 00 

03.99.98.3004 10416569 
10416575 

IST Set 20 Ambix activ  37,22 00 

03.99.98.3005 10417095 
10417103 

IST Set 21+AP 210 Sapphire An- & 
Abhängeset 

43,85 00 

03.99.98.3006 10417132 
10417149 

IST Set 22+AP 210 Sapphire An- & 
Abhängeset 

40,79 00 



03.99.98.3007 10417155 
10417161 

IST Set 23+AP 206 Sapphire An- & 
Abhängeset  

43,85 00 

03.99.98.3008 10417178 
10417184 

IST Set 24+AP 206 Sapphire An- & 
Abhängeset  

40,79 00 

03.99.98.3009 10049941 PRO:MED Anhänge-Set mit IL 2007/02 38,76 00 
03.99.98.4001 06464309 

06464404 
IST Set 8 Portnadelwechsel 7,74 00 

03.99.98.4002 10091096 Set 5 Portnadelwechselset 12,14 00 
03.99.98.4003 10210543 Portnadelwechselset 13,11 00 
03.99.98.5001 10049473 

10049504 
IST Set 110 Portnadelwechsel mit 
GRIPPER 22Gx16mm 

17,74 00 

03.99.98.5002 10049510 
10049527 

IST Set 111 Portnadelwechsel mit 
GRIPPER 22Gx19mm 

17,74 00 

03.99.98.5003 10049556 
10049562 

IST Set 112 Portnadelwechsel mit 
GRIPPER 22Gx25mm 

17,74 00 

03.99.98.5004 10049585 
10049591 

IST Set 113 Portnadelwechsel mit 
GRIPPER 22Gx32mm 

17,74 00 

03.99.98.5005 10049622 
10049639 

IST Set 114 Portnadelwechsel mit 
GRIPPER 20Gx16mm 

17,74 00 

03.99.98.5006 10049651 
10049668 

IST Set 115 Portnadelwechsel mit 
GRIPPER 20Gx19mm 

17,74 00 

03.99.98.5007 10049680 
10049697 

IST Set 116 Portnadelwechsel mit 
GRIPPER 20Gx25mm 

17,74 00 

03.99.98.5008 10049711 
10049728 

IST Set 117 Portnadelwechsel mit 
GRIPPER 20Gx32mm 

17,74 00 

03.99.98.5009 10049740 
10049757 

IST Set 118 Portnadelwechsel mit 
GRIPPER 19Gx19mm 

17,74 00 

03.99.98.5010 10049786 
10049792 

IST Set 119 Portnadelwechsel mit 
GRIPPER 19Gx25mm 

17,74 00 

03.99.98.5011 10049817 
10049823 

IST Set 120 Portnadelwechsel mit 
GRIPPER 19Gx32mm 

17,74 00 

03.99.98.6001 05495153 Portpunktions-Set 22114909.1 13,40 00 
03.99.98.6002 10416813 

10416836 
IST Set 151R Punktionsset mit 
GRIPPER 20Gx19mm 

20,80 00 

03.99.98.6003 10416842 
10416859 

IST Set 152R Punktionsset mit 
GRIPPER 20Gx25mm 

20,80 00 

03.99.98.6004 10098879 Infusave Portpunktionsset 13,16 00 
03.99.98.6005 11285187 Portpunktionsset 13,16 00 
03.99.98.7001 10416658 

10416664 
IST Set 150 Portnadelwechsel m. Ambix 
Intrastick Safe 19Gx14mm  

18,35 00 

03.99.98.7002 10416670 
10416687 

IST Set 151 Portnadelwechsel m. Ambix 
Intrastick Safe 19Gx17mm 

18,35 00 

03.99.98.7003 10416701 
10416718 

IST Set 152 Portnadelwechsel m. Ambix 
Intrastick Safe 19Gx20mm  

18,35 00 

03.99.98.7004 10416724 
10416753 

IST Set 153 Portnadelwechsel m. Ambix 
Intrastick Safe 19Gx27mm 

18,35 00 

03.99.98.7005 10210566 Spülset 5,71 00 
 
 
 

 

 
 
______________________________         ________________________________ 
Ort, Datum      Leistungserbringer 

 


